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werden Geschwisterkinder gemeinsam
untergebracht, so wird daJürdie UnteF
bringungsform,,fflegefamilie" bevor-
2ugt.

lnobhutnahmen snd häufg mit  enel
Trennung für die betroffenen ceschws-
ter verbunden Nicht selten b eibt diese
Trennung auch bei anschließender Un-
teöringung erhälten.
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Dieser Sammelband vere nt artikel ve-
ler nam hafler Autoren, die sich in ihrcrn
beruflichen Alltag intensiv mit der situ-
ation von fflegekindern und ihrcn Fa-
milien auseinandergesetzt haben. 50
rcicht der Bogen von lebensgeschicht-
llchen Thernen, ceschwisterbeziehun
gen, Erziehungsf ragen und geschicht l  -

chen RückbLicken bis zu Fragen derQua-
lifizierung von Pflegeeltern. Zielgruppe
dieses Buches sind Fachkräfte aus sozi-
alen Diensten (regionale oder allgemei
ne sozialpädagogische 0ienste, KindeF
und Jugendpsych atrische Diensten, EF
ziehungs und Famiienberatungsstel-
len etc.), d e s ch rn t Ffagen von K n-
deswohlgefährdung b s FremdunieF
bringung beschäftigen. Alch für fach
lich intercssierte Pflegeeltern ist dies ein
sehr aufschlussrei.hes Buch. Ein Fremd-
wörterbuch in der Nähe ist dabei auf
alle Fälle von Vorteil.

Die Konkurfenz zwischen M tarbeitern
( innen) des Jugendamtes und den
leiblichen Eltern sowie zwischen den
Mitarbeite(inn€n) des lugendam
tes und den Pflegeeltern in der währ
nehmung durch die Pflegekinder be
leuchtet Ingrid Wölfel. Dabei zeigt sie
auf,  dass das Jugendamt als algegen-
wärt ge Lrnd almächt ige Insttut ion eF
lebt wird, dle für die Kinder nicht per-
sonifizierbar lst. Sie bleibt dabeijedoch
nicht stehen, sondern entwickelt ldeen,
wie dieser unerwünschte Prozess bes
ser kontroli€rt und eingeschränkt wer
oen Kann.

Das Buch hat 168 Seiten m t  12 Beträ-
gen; der ängste Beitrag umfasst 20 se
ten. Mit dem qroßen Bogen, den die
ses klein€ Buch spannt, sollte es in kei
ner Dienn- oder Beratungsstelle fehlen.

Dt Camen fhiele

Der Gänserich möchte e n e genes Kü-
ken großzehen, fndet ein Dinosaur eF
E , bdtet es aus und w rd Vater Als das
D nokind erkennt, dass es ande6 aus-
sieht, läuft es weg, um seinen ,,ichti-
gen" vater zu suchen.
Wie zu erwanen ist, findet es ihn nicht,
erkennt aber, wer es so liebt we ein
,,richtlger" Vater der Gänser ch.

-kinderdorLde

Da in den Kinder und .iugendhiresta-
tistiken bislang keine Daten zur Situa'
tion von Geschwistern in Frcmdunter-
bingung erfasst weden, war es Anlie-
gen der Autorin, dazu Aussagen aus der
Praxs derJugendhilfe se bst zu erhalten
lnstrument dafür war eine Online-Befia-

9un9 äller bundesdeutschen Jugendäm-
ter (Rücklaufquote ca. 30 %).
Grundsätzlich, so wird festgestellt, be-
steht die Bercitschaft, Geschwiste*in'
der mögllchst genreinsam unterzubrin-
gen. Eine Entscheidung darüber wrd
vorrängig jm Fachteäm getroffen.
Auffal end wenig werden bisher al 9e-
meine oder gar spezielle diagnostische
Instrumente in den Klärunqsprozess mit
ernoezogen.
Beratungsgespräche mit den betrcffe'
nen Familien sind der Regelfall. Aller
dlngs biden Kindes- und auch Eltern-
wi le -  den ausgewerreten Daten nach-
offensicht l lch nLrr in ener N/ inderhet
der Fälle ein rnit zu beachtendes Ent
scheidungskriteium.
Kritisch zu beurt€ilen ist auch, dass nur
in etwa 38o/o der Hilf€pläne die Ge-
schwistelbeziehung selbstveßtändlich
dokumentert  w rd.

In der Zusammenfassung deser breit
angelegten Recherchen wird festge-
stellt, dass es keine ei gesetzliche Be-
stimmungen zur Unterbingung von
Geschwistern gibt - weder auf der
übergeodneten Ebene von Menschen-
und Vefassungsrecht, noch auf der un-
mitte baren gesetzlchen Ebene von Fa-
miien- und lugendrecht. N/löglicher-
weise bieten Art. 8 der Eurcpäischen
MenschenrechtskonvenUon und Art. 6
Abs 1 des Grundgeseues einen An-
saEpunkt für rcchtsmethodisch€ Aus-
legungen, aus denen sich ein gesetzli-
cher Schutz von Geschwlnerbeziehun"
gen als besondere Form von Fam lie ab-
lei ten leße.

Auch die Rechtswissenschaft hat 5ich
mil der Frage der getrcnnten oder ge-
meinsamen Unterbringung von Ge-
schwistern bisher noch fast gar nicht
befasn. Entsprechende Außerungen
dazu in der jurkt schen L teratur- Kom-
mentare, Lexlka, Monograph en und
Zeiischr ften u.a. - fundieren fast aus-
schließlich auf Erkenntnissen aus Hu-
män- und Sozialwissenschäften.
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